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Nachhaltigkeitsinformationen 
entsprechend der EU-Offenlegungsverordnung 
 
 
 
 
 
 

Die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezo-
gene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(EU-Offenlegungsverordnung) legt harmonisierte Vorschriften 
für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater über die Trans-
parenz bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den 
Investmententscheidungsprozess, der Berücksichtigung von 
nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und der Bereitstel-
lung von Informationen über die Nachhaltigkeit von Finanz-
produkten fest.  
 
UBS Real Estate GmbH ist eine zugelassene externe Kapitalver-
waltungsgesellschaft mit einer Erlaubnis nach §§ 20 Abs. 2 
und 21; 20 Abs. 3 und 22 KAGB und erbringt die Finanzport-
folioverwaltung gem. § 20 Abs. 3 Nr. 2 KAGB. Sie ist somit ein 
Finanzmarktteilnehmer nach Art. 2 Nr.1 der EU-Offenlegungs-
verordnung und unterliegt den dort genannten Anforderun-
gen. 
 
 
Transparenz bei den Strategien für den Umgang 
mit Nachhaltigkeitsrisiken für den Umgang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 3 der EU-Offenle-
gungsverordnung) 
 
Zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten gehört für 
die UBS Real Estate GmbH auch die Betrachtung von Nachhal-
tigkeitsrisiken in Investitionsentscheidungsprozessen dazu. Un-
ter einem Nachhaltigkeitsrisiko verstehen wir ein Ereignis oder 
eine Bedingung in den Bereichen Umwelt (Environmental), So-
ziales (Social) oder verantwortungsvolle Unternehmensführung 
(Governance) (im Folgenden „ESG“), dessen bzw. deren Ein-
treten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswir-
kungen auf den Wert der Investition innerhalb der Portfolios 
unserer Kundinnen und Kunden haben könnte. Diese Effekte 
können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
jeweils verwalteten Sondervermögens sowie auf unsere Repu-
tation auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle be-
kannten Risikoarten einwirken und als Faktor zur Wesentlich-
keit dieser Risikoarten beitragen. Beispielhaft sind die Risikoar-
ten Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und ope-
rationelles Risiko zu nennen. 
  
Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsent-
scheidungen bei den verwalteten Sondervermögen wird dabei 
über verschiedene Strategien und Prozesse sichergestellt. 
 
UBS Real Estate GmbH bezieht im Rahmen ihres Investment-
prozesses die relevanten finanziellen Risiken sowie Nachhaltig-
keitsrisiken in ihre Anlageentscheidung mit ein und bewertet 
diese, soweit möglich, fortlaufend. Dabei werden relevante 

Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die eine wesentliche 
Auswirkung auf die Rendite der jeweiligen Investition haben 
können.  
Nachhaltigkeitsrisiken werden in physische sowie transitori-
sche Risiken unterschieden. Physische Risiken stellen direkte 
oder indirekte Risiken infolge von klima-, wetter- und umwelt-
bedingter Ereignisse dar. Dazu gehören z.B. Waldbrände, 
Überflutungen, Stürme, Hagel, Starkregen oder Lawinen. 
Transitorische Risiken ergeben sich durch die Anpassung an 
den Klimawandel sowie aus Reaktionen und Mitigation der 
bestehenden Risiken. Darunter fallen z.B. politische Regulie-
rungsmaßnahmen aber auch ein verändertes Kundenbewusst-
sein. Physische sowie transitorische Risiken werden sowohl im 
initialen Ankaufsprozess als auch in der laufenden Überwa-
chung kontrolliert, beobachtet und gesteuert. Für die Analyse 
von physischen Risiken greift die UBS Real Estate GmbH auf 
etablierte Anbieter zurück.  
 
Im Rahmen des Immobilienauswahlprozesses der von UBS Real 
Estate GmbH verwalteten Sondervermögen werden neben 
wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Öko-
logie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Einzelheiten 
sind dem veröffentlichten Verkaufsprospekt des jeweiligen von 
UBS Real Estate GmbH verwalteten Sondervermögens zu ent-
nehmen. 
 
Die Sicherstellung der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsri-
siken in Investitionsentscheidungen ist durch interne Arbeits-
anweisungen gegeben. 
 
Weiterführende Informationen zur Umsetzung von Nachhal-
tigkeit der Gesellschaft finden Sie unter Weitere Informationen 
zu Real Estate | UBS Deutschland.Weitere Informationen fin-
den sich auch auf den Internetseiten der UBS Asset Manage-
ment  
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/invest-
ment-capabilities/sustainability.html 
 
 
Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkun-
gen auf Ebene des Unternehmens (Artikel 4 der 
EU-Offenlegungsverordnung) 
 
UBS Real Estate GmbH berücksichtigt nachteilige Auswirkun-
gen von Investmententscheidungen auf die Nachhaltigkeits-
faktoren (Adverse Impact). Durch die Berücksichtigung der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Inves-
titionsentscheidung wird sichergestellt, dass das Anlageziel 
nicht durch nachteilige Auswirkungen auf andere Nachhaltig-
keitsbereiche erreicht wird. 

https://www.ubs.com/de/de/asset-management/real-estate/further-information.html
https://www.ubs.com/de/de/asset-management/real-estate/further-information.html
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
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Im Folgenden werden die wichtigsten nachteiligen Nachhaltig-
keitsauswirkungen getroffener Investitionsentscheidungen in 
Bezug auf UBS Real Estate GmbH beschrieben und dargestellt, 
wie diese bestimmt werden und wie ihnen begegnet wird. Es 
geht somit um eine gesamthafte Analyse aller Investitionsent-
scheidungen (Ankauf und Bestandsmanagement), nicht nur 
um Investitionen, die der Nachhaltigkeit dienen. Jede Entschei-
dung, auch die Investitionsentscheidung, geht naturgemäß 
mit Vor- und Nachteilen, Chancen und Risiken einher. 
 
Die Möglichkeit zur Berücksichtigung der wichtigsten nachtei-
ligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hängt vorwiegend von der 
Verfügbarkeit entsprechender Informationen im Markt ab. 
Nicht für alle Vermögensgegenstände der UBS Real Estate 
GmbH sind die benötigten Daten in ausreichendem Umfang 
und in der erforderlichen Qualität vorhanden. Dort, wo dies 
der Fall ist, werden diese bereits heute berücksichtigt. Hin-
sichtlich der Vermögensgegenstände im Bestand wird fortlau-
fend an einer Verbesserung der Datenlage gearbeitet. 
 
In der Immobilienwirtschaft können insbesondere die Immobi-
lien, die in irgendeiner Form in den Abbau, die Lagerung, den 
Transport oder die Produktion fossiler Brennstoffe involviert 
sind, eine nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkung haben. Aus 
diesem Grund wird der Investitionsanteil der Liegenschaften in 
den Immobilien-Portfolios, der aktiv in den Abbau, die Lage-
rung, den Transport oder der Herstellung von fossilen Energie-
trägern zum Konsum oder Verbrauch durch Dritte involviert 
ist, gemessen und entsprechend den, von der EU-Offenle-
gungsverordnung vorgegebenen technischen Regulierungs-
standards jährlich offengelegt. 
Es wird der Investitionsanteil der Liegenschaften in den Immo-
bilien-Portfolios, der aktiv in den Abbau, die Lagerung, den 
Transport oder die Herstellung von fossilen Energieträgern 
zum Konsum oder Verbrauch durch Dritte involviert ist, be-
rücksichtigt. Dies sind insbesondere Tankstellen im Sinne von 
Kraftstoffumschlagplätzen oder Lagereinrichtungen für den 
Weiterverkauf. Unberücksichtigt bleiben z.B. Gebäude mit 
Heizöl- oder Gastanks für den unmittelbaren Betrieb von Hei-
zungen im Objekt. 
 
UBS Real Estate GmbH weist zusätzlich daraufhin, dass ener-
gieineffiziente Immobilien ebenfalls eine wesentliche nachtei-
lige Nachhaltigkeitsauswirkung haben. Deswegen wird der 
Anteil der Immobilien mit einem Energieausweis von C oder 
schlechter (Baujahr vor 31.12.2020) und der Immobilien, die 
nicht dem Standard eines Niedrigstenergiegebäudes nach EU 
Verordnung (EU) 2010/31 vom 11.12.2018 (Baujahr nach 
31.12.2020) entsprechen, erfasst und ins Verhältnis zum Ver-
kehrswert, der in die Betrachtung einbezogenen Immobilien, 
gestellt. Betrachtet werden alle Immobilien, die unter eine die-
ser Vorschriften, Energieausweispflicht oder Verordnung zu 
Niedrigstenergiegebäude, fallen. 
 
Diese Quote wird regelmäßig überwacht. Es wird eine konti-
nuierliche Verbesserung sowohl durch einen selektiven Zukauf 
von Immobilien mit sehr guter Energieeffizienz als auch durch 
die Umsetzung von energetisch wirksamen Maßnahmen im 
Bestandsportfolio angestrebt. Im Einzelfall können diese Port-
foliooptimierungen auch durch den Verkauf ineffizienter 

Immobilien erreicht werden. Die einschlägigen EU-Richtlinien 
bzw. die länderspezifischen Vorgaben bilden die Bezugsgröße. 
Neben der Berücksichtigung bei Investitionsentscheidungen 
von fossilen Brennstoffen und der Energieineffizienz von Lie-
genschaften, ist UBS Real Estate GmbH bestrebt zwei zusätzli-
che nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen zu überwachen 
und kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehören durch Vermö-
genswerte verursachte Treibhausgasemissionen in Tonnen 
CO2e pro m² NLA (net lettable area), sowie die Energieintensi-
tät gemessen nach dem Energieverbrauch in GWh pro m² NLA 
der Liegenschaften.  
 
Da der Immobiliensektor als großer Verursacher von weltwei-
ten Treibhausgasemissionen zählt, verfolgt UBS stets das Ziel 
einer Verringerung der CO2-Emissionen bei bestehenden Lie-
genschaften. Zudem sollen festgelegte Grenzwerte bei Neuin-
vestitionen eingehalten werden. Die Mehrzahl der Investitio-
nen in Immobilien geht mit einem Einfluss auf CO2-Emissio-
nen einher, weshalb alle Investitionen vor dem Hintergrund 
der negativen nachhaltigen Auswirkungen auf energetische 
Effekte analysiert und evaluiert werden. 
 
Neben der Reduktion von Treibhausgasemissionen, strebt UBS 
Real Estate GmbH zukünftig eine kontinuierliche Messung der 
Energieintensität an. Ausgewiesen wird der (beeinflussbare) 
Jahresenergieverbrauch des Gesamtimmobilienbestandes in 
GWh pro m² NLA. Anhand von Green Lease Vereinbarungen 
werden z.B. energetische Einflussfaktoren im Mietverhalten 
transparent gemacht.  
 
Die nach der EU-Offenlegungsverordnung verpflichtenden 
Faktoren zu den wichtigsten und oben beschriebenen nachtei-
ligen Nachhaltigkeitsauswirkungen werden in der UBS Real Es-
tate GmbH berücksichtigt. Die bei relevanten Investitionsent-
scheidungen zu berücksichtigenden nachteiligen Nachhaltig-
keitsauswirkungen ermittelt UBS Real Estate GmbH basierend 
auf internen Informationen zu Energieverbräuchen und Objek-
tinformationen, öffentlich verfügbaren Informationen von 
Emittenten (z.B. aus Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, 
Datenbanken) sowie die durch externe Datenanbieter zur Ver-
fügung gestellten Informationen.  
 
Der Prozess zum Umgang mit nachteiligen Nachhaltigkeitsaus-
wirkungen wird für Verstöße von Grenzwerten bei Bestands-
objekte und Neuinvestitionen angewandt. Auf Produktebene 
werden die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen einmal 
jährlich bei Bestandsobjekten evaluiert und zum Vorjahr vergli-
chen. Bei Neuinvestitionen werden ebenso die nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen berücksichtigt und Analyseer-
gebnisse mit in die Investitionsentscheidung im Investment 
Committee einbezogen. Im Falle von einer Grenzüberschrei-
tung im Bestandsportfolio wird die Geschäftsführung der UBS 
Real Estate GmbH, während der jährlichen Risk Committee 
Meetings informiert, um über daraufhin über passende Maß-
nahmen zu entscheiden. 
 
Die Datenerfassung zur Entwicklung der nachteiligen Nachhal-
tigkeitsauswirkungen erfolgt analog zur Erfassung der defi-
nierten ökologischen oder sozialen Merkmale auf Produkt-
ebene. Dieser Prozess wird einmal jährlich durchgeführt. Die 
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UBS Real Estate GmbH etabliert einen aggregierten Daten 
Transfer zwischen Produkt- und Unternehmensebene, sodass 
auffallende Entwicklungen im Risk Committee thematisiert 
werden.  
Um frühzeitig Verstöße feststellen zu können und entspre-
chende Maßnahmenpläne zu verankern, haben die jeweiligen 
Portfolio Manager die Verantwortung diese Daten zu sichten 
und bei Verstößen an das Risk Committee zu berichten. Die fi-
nale Entscheidung über die geplanten Maßnahmen zum Um-
gang mit nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen liegt auf 
Unternehmensebene, welche vom Risk Committee repräsen-
tiert wird.  
 
 
Transparenz der Vergütungspolitik im Zusamm-
menhang mit der Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitsrisiken (Artikel 5 der EU-Offenlegungsver-
ordnung) 
 
Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 steht diese Policy im 
Einklang mit der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken. Ein 
Nachhaltigkeitsrisiko ist ein ökologisches, soziales oder Gover-
nance-Ereignis oder -Zustand, das bei Eintritt eine tatsächliche 
oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den 
Wert eines Investments haben könnte. 
 
Der Vergütungsansatz von UBS basiert global auf den Grunds-
ätzen der Gesamtvergütung (Total Reward Principles), die ei-
nen Vergütungsrahmen mit Augenmerk auf die Verhaltens-
prinzipien sowie einwandfreie Risikomanagementpraktiken 
vorgeben. Die Mitarbeitenden werden für ihre Leistung in Be-
zug auf einer Reihe von finanziellen und nicht-finanziellen Zie-
len bewertet und vergütet. Wo anwendbar, werden Nachhal-
tigkeitsrisiken im Risikomanagementziel berücksichtigt. Wenn 
Nachhaltigkeitsrisiken Teil der Leistungsziele eines Mitarbeiten-
den sind, fließen sie in die qualitative Leistungsbeurteilung ein, 
die wiederum einer der Faktoren zur Bestimmung der Gesamt-
vergütung eines Mitarbeitenden ist. Dieser Ansatz zur Vergü-
tung der Mitarbeitenden ist in der entsprechenden Vergü-
tungspolitik dargelegt. 
 
 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der 
Produktentwicklung 
 
Bei Auflegung eines neuen Fondsproduktes bzw. Übernahme 
eines Portfolioverwaltungsmandates beurteilt UBS Real Estate 
GmbH, ob die vorgesehene Investmentstrategie den Voraus-
setzungen der Klassifizierung nach Art. 6, 8 oder 9 der EU-Of-
fenlegungsverordnung entspricht und übernimmt eine Be-
schreibung dazu in die Verkaufsprospekte und andere vorver-
traglichen Dokumente. Bei jeder Änderung der Investment-
strategie erfolgt eine Überprüfung und Anpassung dieser Do-
kumente. Sofern die Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik der UBS 
Asset Management Anwendung findet, wird darauf hingewie-
sen. 
 
 

Information zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswir-
kungen bei Investmententscheidungen 
 
UBS Asset Management berücksichtigt nachteilige Auswirkun-
gen von Investmententscheidungen auf die Nachhaltigkeits-
faktoren (Adverse Impact) jeweils in Abhängigkeit der Pro-
dukteigenschaft oder den Kundenzielsetzungen. 
 
Bei relevanten, aktiven Investitionsstrategien werden Sektoren 
mit nicht akzeptierten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkun-
gen ausgeschlossen: Als Teil unseres Standardprozesses, 
schließt UBS Asset Management Investitionen in umstrittene 
Rüstungsgüter aus, was u.a. Streumunitionen, Antipersonen-
minen, biologische, chemische und atomare Waffen umfasst. 
Dieser Ausschluss umfasst Unternehmen, welche mit der Ent-
wicklung, Produktion, Lagerung, Instandhaltung oder Trans-
port dieser Waffen befasst sind, wobei diese Unternehmungen 
direkt oder als Mehrheitseigner beteiligt sind. 
 
Diese Ausschlüsse können bei bestimmten Passivanlagen nicht 
zur Anwendung kommen und sind für das jeweilige Produkt 
im Fondsprospekt oder in der jeweiligen Anlagevereinbarung 
enthalten. Weitergehende Informationen über die Ausschluss-
grundsätze auf Konzernebene finden Sie unter Link und zu-
sätzliche  
Investitionsausschlüsse auf Ebene UBS Asset Management fin-
den Sie unter der UBS Asset Management Exclusions Policy. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren finden 
Berücksichtigung bei der Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisi-
ken (ESG Risiken). Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsri-
siken (ESG Risiken) wie auch nachteilige Nachhaltigkeitsaus-
wirkungen unterscheiden sich je nach Anlageklasse. Eine Be-
schreibung wie Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden 
finden Sie in unserer Broschüre Sustainable Investment Policy. 
 
Real Estate und Infrastruktur (REPM) Fonds welche ESG Risken 
berücksichtigen, berücksichtigen ebenfalls nachteilige Nach-
haltigkeitsrisiken. Der REPM Investitionsprozess berücksichtigt 
Nachhaltigkeitsüberlegungen im Rahmen der Due Diligence ei-
ner neuen Investition sowie der fortwährenden Eigentümer-
schaft. ESG Risken werden im Rahmen etablierter Grundsätze 
der REPM Sustainability Arbeitsgruppe und einzelner Länder 
berücksichtigt. Portfolio Manager können, basierend auf die-
sen ESG Risikofaktoren, Investitionen ausschließen. 
 
 
Schaffung von «SI Focus» / «SI Impact» Produkten zur 
Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkun-
gen 
Für «SI Focus» Produkte ist die Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeit, inklusive der Analyse nachteiliger Nachhaltigkeitsaus-
wirkungen ein wichtiger Teil des Investitionsprozesses. Firmen 
mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken werden dabei über dedi-
zierte Investitionsregeln für SI Produkte auf Portfoliostufe ge-
mieden. Einen Schritt weiter gehen unsere «SI Impact» Pro-
dukte. Hier werden aktiv Investitionen in Unternehmungen 
und Projekte angestrebt, welche positive Auswirkungen auf 
die Gesellschaft, Soziales oder Umwelt haben. Unsere 

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/regulatory-information/global-regulatory-information/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid/col1/linklist/link_1104211427.1968919997.file/PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvYW0vZ2xvYmFsL2RvYy9wcmluY2lwbGUtYWR2ZXJzZS1pbXBhY3RzLnBkZg==/principle-adverse-impacts.pdf
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid/col1/linklistreimagined/link_990402512_copy_.1710477459.file/PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvYXNzZXQtbWFuYWdlbWVudC1yZWltYWdpbmVkL2dsb2JhbC9jYXBhYmlsaXRpZXMvc3VzdGFpbmFiaWxpdHkvZG9jL2FtLWV4Y2x1c2lvbi1wb2xpY3ktc2VwdGVtYmVyLTIwMjEucGRm/am-exclusion-policy-september-2021.pdf
https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid/col4/linklistreimagined_c/link_1539092170_copy.0469140450.file/PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvYXNzZXQtbWFuYWdlbWVudC1yZWltYWdpbmVkL2dsb2JhbC9jYXBhYmlsaXRpZXMvc3VzdGFpbmFiaWxpdHkvZG9jL2VzZy1wb2xpY3ktYnJvY2h1cmUtYTQtZmluYWwucGRm/esg-policy-brochure-a4-final.pdf
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«Climate Aware» Produkte streben die Reduktion von CO2 
Emissionen im Vergleich zu Standard Benchmarks an. 
 
 
Beachtung eines Kodex für verantwortungsvolle 
Unternehmensführung und international aner-
kannter Standards  
 
Im Laufe der Jahre hat sich UBS zu zahlreichen Verhaltensre-
geln, internationalen Standards zur Due Diligence und Be-
richts-initativen verpflichtet, um die Erwartungen ihrer Stake-
holder zu erfüllen. UBS hält die Empfehlungen der Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ein und setzt 
die „Principles for responsible Banking“ um. Zusätzlich folgt 
UBS Asset Management den “Principles for Responsible 

Investments”. Eine Liste der Nachhaltigkeitsbezogenen Initiati-
ven (bezogen auf den Investmentprozess und auf nicht invest-
mentbezogene Prozesse) ist in dem Sustainability Report von 
UBS Asset Management enthalten. 
 
 
Verminderung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkun-
gen auf das Klima als Teil unseres Engagements  
für Nachhaltige Investitionen 
 
Als Unterzeichner der «Net Zero Asset Managers Initiative» 
und der «One Planet Asset Management Group» verpflichtet 
sich UBS Asset Management dazu Treibhausgas Emissionen zu 
reduzieren. Weitere Information zu unserem Klima Engage-
ment finden Sie in unserer Broschüre «Sustainable Investment 
Policy». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBS Real Estate GmbH  
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